
361 Straftat

eine Straftat begeht. Arten der 
Schuld sind Vorsatz und Fahrlässig
keit. Das S. regelt die Voraussetzun
gen für die Anwendung der Maß
nahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit (-> Strafen und ->• Er
ziehungsmaßnahmen der -> gesell
schaftlichen Gerichte). Es bestimmt 
ihre Ausgestaltung, ihre Dauer bzw. 
Höhe, die Grundsätze ihrer Verwirk
lichung und ihre Beendigung. Durch 
das S. werden die gesetzlichen Merk
male der einzelnen Arten von Ver
gehen und Verbrechen und die wegen 
ihrer Begehung anzuwendenden Maß
nahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit festgelegt. Das S. regelt 
die Verantwortung der Leiter der Be
triebe, der staatlichen Organe und 
Einrichtungen, der Vorstände der 
Genossenschaften und der Leitungen 
der gesellschaftlichen Organisationen 
für die Verhütung von Straftaten, für 
die Erziehung zur Wachsamkeit 
gegenüber feindlichen Anschlägen 
und ideologischen Einflüssen und zur 
Unduldsamkeit gegenüber Verletzun
gen der sozialistischen Gesetzlichkeit 
und Disziplin. Es begründet ihre 
Verantwortung für die Erziehung von 
Bürgern, die strafrechtlich zur Ver
antwortung gezogen werden.

strafrechtliche Verantwortlichkeit
—> rechtliche Verantwortlichkeit

Strafregister: Verzeichnis zur Erfas
sung aller rechtskräftigen gericht
lichen Maßnahmen der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit, sonstigen 
Entscheidungen der Gerichte, der 
Staatsanwaltschaft und der Unter
suchungsorgane, von Amnestie- und 
Gnadenentscheiden, Suchvermerken 
und Steckbriefnachrichten sowie der 
von diesen Maßnahmen betroffenen 
Personen. Das S. der DDR ist ein 
Mittel zur Festigung und Sicherung 
der sozialistischen Staatsmacht und 
erfüllt eine wichtige Aufgabe bei der 
Verwirklichung der -> Strafe. Es 
trägt zur Erhöhung der Wirksamkeit 
des Strafverfahrens bei, dient der

konsequenten Sicherung der Straf
verfolgung und fördert die umfas
sende Aufklärung und differenzierte 
Beurteilung der Straftat und der 
Person des Täters unter strikter 
Wahrung der Rechte des Bürgers 
sowie seine Wiedereingliederung in 
das gesellschaftliche Leben. Die Füh
rung des S. obliegt dem General
staatsanwalt der DDR. Entsprechend 
ihrer Schwere und sonstigen Bedeu
tung werden alle eintragungspflichti
gen Tatsachen nach einer im Gesetz 
festgelegten Frist getilgt. Die von 
dieser Maßnahme betroffene Person 
gilt von diesem Zeitpunkt an als nicht 
vorbestraft. Auskunft aus dem S. 
erhalten die im Gesetz aufgeführten 
Organe und Dienststellen. Gesetz
liche Grundlage des S. ist das Gesetz 
über die Eintragung und Tilgung im 
Strafregister der DDR (Strafregister
gesetz) vom 11.6. 1968.

Straftat: schuldhaft begangene ge
sellschaftswidrige oder gesellschafts
gefährliche Handlung (Tun oder 
Unterlassen), die nach dem Gesetz 
als Vergehen oder Verbrechen straf
rechtliche Verantwortlichkeit (-> 
rechtliche V er antw or tlichkeit) be
gründet. Die Gesamtheit aller S. ist 
die -> Kriminalität. Im —> Strafrecht 
der DDR gilt das Prinzip der Ge
setzlichkeit der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit. Danach dürfen nur 
solche Handlungen strafrechtlich ver
folgt werden, die zur Zeit ihrer Be
gehung gesetzlich zur Straftat erklärt 
worden waren. Die Rückwirkung und 
die analoge Anwendung von Straf
gesetzen zuungunsten eines Bürgers 
sind unzulässig. Strafrechtliche Ver
antwortlichkeit für Unterlassen ist 
nur begründet, wenn eine Rechts
pflicht zum Handeln besteht. Nach 
dem Verschuldensprinzip (-> Ver
schulden) dürfen nur schuldhafte, 
d. h. vorsätzlich oder fahrlässig be
gangene gesellschaftswidrige oder 
gesellschaftsgefährliche Handlungen 
strafrechtliche Verantwortlichkeit als 
Vergehen oder Verbrechen begrün-
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